
Objekt: Beckenhof Instandsetzung Parkanlage Bewertung:
Ort: Parkanlage Beckenhof (Kreis 6, Unterstrass)
Art des WB: Planerwahlverfahren
Verfahren: offenes Verfahren
Vergabestelle: Stadt Zürich/Grün Stadt Zürich
Verfahrensbegleitung: Grün Stadt Zürich
Publikation: 4.6.2020
Datum / Nr.: 20/39

Beurteilung des BWA

- keine explizite Förderung von Nachwuchsteams

- gut gegliederte und umfassende Ausschreibung

Für die Gartendenkmalpflegerische Sanierung und Instandsetzung der geschützten Parkanlage Beckenhof, wird 
gemäss Ausschreibung ein Landschaftsarchitekturbüro gesucht. Die Baukosten werden grob auf 1.7 Mio CHF 
geschätzt (BKP1-4, ohne Honorar, inkl. MWST). Für die beschriebene Zielsetzung wurde mit dem 
Planerwahlverfahren das korrekte Verfahren gewählt.

Der Arbeitsumfang des ‘Zugangs zur Aufgabe’ ist relativ umfangreich und eine Entschädigung wäre angemessen 
gewesen. Gleichzeitig kann es der BWA Zürich nachvollziehen, dass offene Planerwahlverfahren nicht entschädigt 
werden können. 

Die Zuschlagskriterien sind bekannt, deren Gewichtung ist mit der Angabe einer %-Varianz jedoch unklar. Die 
Gewichtung sollte mit einem fixen Prozentsatz angegeben werden. Zudem beurteilt der BWA Zürich die 
Gewichtung der Honorarofferte mit 30-50% als eher hoch. Die Gewichtung der Honorarofferte entspricht somit 
nicht einem Planerwahlverfahren gemäss der HBA Wegleitung ‘Vergabe von Planungsaufträgen’ des Kanton 
Zürichs.

Bei der Bewertung der Angebote ist darauf zu achten, dass die qualitativen Aspekte der Angebote (Referenzen, 
Nachweise, Zugang zur Aufgabe) unabhängig vom Honorarangebot beurteilt werden. Hierfür eignet sich zum 
Beispiel die Zweicouvert-Methode nach SIA 144 bestens.

Gemäss SIA 144 Art 12.5 sollte mindestens ein Mitglied des Bewertungsgremiums unabhängig vom Auftraggeber 
sein. Dies sollte auch bei einem Planerwahlverfahren, infolge der Transparenz und Fairness, so befolgt werden.

Das Landschaftsarchitekturbüro, welche im Vorfeld des Verfahrens ein Parkpflegewerk erstellt hat wird zum 
Verfahren zugelassen. Das Parkpflegewerk für die Parkanlage Beckenhof wird allen Anbietern als 
Arbeitsgrundlage abgegeben und offengelegt. Dies kann im Sinne der Gleichbehandlung aller Anbieter (SIA144 Art 
14.4) so gehandhabt werden.

Der BWA bewertet die vorliegende Ausschreibung mit einem grünen Smiley.

Qualität des Verfahrens:

- wichtige Dokumente liegen der Ausschreibung bei

Mängel des Verfahrens


